
 

 
Satzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden über die Entschädigung für Ehrenbeam-
tinnen und Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde Borstel-Hohenraden (Entschädigungssatzung) 
 
Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der derzeit gülti-
gen Fassung und des § 2 der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Eh-
renämtern in der derzeit gültigen Fassung sowie der Landesverordnung über die Entschädi-
gung der Wehrführungen der freiwilligen Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen in der der-
zeit gültigen Fassung  wird nach  Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am  
04. September 2013 folgende Satzung erlassen: 
 
 

§ 1 Bürgermeisterin/Bürgermeister 
 
(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhalten nach Maßgabe der Entschädi-
gungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstbetrages der Verord-
nung.  
 
Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird auf Antrag besonders erstattet: 
 
1. Bei Benutzung eines Wohnraums für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung.  
 

2. Bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten 
der dienstlich notwendigen Telefongebühren. Die anteiligen Grundgebühren und bei 
erstmaliger Herstellung des Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die anteili-
gen Kosten der Herstellung. Die Kosten der dienstlich geführten Gespräche und die 
anteiligen Grundgebühren werden als monatliche Pauschale gewährt.  
  
Den Stellvertretenden der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird nach Maßga-
be der Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder des 
Bürgermeisters für ihre bzw. seine besondere Tätigkeit als Vertretung eine entspre-
chende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Bürgermeiste-
rin oder der Bürgermeister vertreten wird, 1/30 der monatlichen Aufwandsentschädi-
gung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Aufwandsentschädigung für 
die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters nicht übersteigen.  

 
 

 § 2 Fraktionsvorsitzende 
 
(1) Fraktionsvorsitzende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % des Höchstbetrages für Entschädigung für eh-
renamtliche Bürgermeister. 
 
(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung bei Verhinderung der oder des Fraktionsvorsitzenden für ihre besondere Tä-
tigkeit eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung 
abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die Fraktionsvorsit-
zende oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, 1/30 der monatlichen Aufwandsent-
schädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden. Die Aufwandsentschädigung für die Stell-
vertretung darf die Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden nicht 
übersteigen.  
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§ 3 Gemeindevertreter/innen 
 
Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung, der Aus-
schüsse, der Fraktionen, für die Teilnahme an sonstigen in der Hauptsatzung bestimmten 
Sitzungen sowie sonstigen Tätigkeiten für die Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 
% des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
 
 

§ 4 Bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse 
 

Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten nach 
Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, 
in die sie gewählt sind und für die Teilnahme an jeweils einer der Fraktionssitzungen, die 
der Vorbereitung dieser Ausschusssitzung dienen und für ihre sonstigen Tätigkeiten für die 
Gemeinde ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 % des Höchstsatzes  der Verordnung. Ent-
sprechendes gilt für stellvertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Gemeindevertre-
tung angehören, im Vertretungsfall.  
 
 
 

§ 5 Ausschussvorsitzende 
 
Ausschussvorsitzende und bei deren Verhinderung deren Vertretende erhalten nach Maß-
gabe der Entschädigungsverordnung zusätzlich für jede von Ihnen geleitete Ausschusssit-
zung ein Sitzungsgeld in Höhe von 100 % des Höchstsatzes der Verordnung.  
 
 

§ 6 Reisekostenvergütung  
 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, 
Gemeindevertreterinnen und -vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehö-
renden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist für Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den für Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden 
Grundsätzen zu gewähren.  
 
 
 

§ 7 Entgangener Arbeitsverdienst;  
Verdienstausfallentschädigung 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-
meindevertreterinnen und –vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehören-
den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen ist der durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der 
nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Ar-
beitsverdienst entfallende Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit 
dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungs-
träger abgeführt wird.  
 
(2) Sind die in Absatz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßi-
gen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädi-
gung, deren Höhe je Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten 
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Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Ver-
dienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 22,50 €.  
 
 

§ 8 Entschädigung für Abwesenheit im Haushalt 
 
Ehrenbeamtinnen und –beamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Gemeinde-
vertreterinnen und –vertreter und die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitglie-
der und stellvertretenden Mitglieder von Ausschüssen, die einen Haushalt mit mindestens 
zwei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden/Woche erwerbstätig sind, er-
halten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 
vom Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag je volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung be-
trägt 7,50 €. Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach  Stundensätzen die angefalle-
nen notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen.  
 
 
 

§ 9 Ersatz der Kosten der Betreuung von Kindern  
und pflegebedürftiger Angehörigen 

 
(9) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Ge-
meindevertreterinnen und –vertretern und den nicht der Gemeindevertretung angehören-
den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen werden auf Antrag die 
nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-
amtliche Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert er-
stattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbstän-
diger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach Abs. 7 oder eine Entschädigung 
nach Abs. 8 gewährt wird.  
 
 

§ 10 Freiwillige Feuerwehr 
 
(1) Die Gemeindewehrführer erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung 
Freiwillige Feuerwehren Entschädigungen in Höhe des jeweiligen Höchstsatzes der Ver-
ordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des jeweiligen Höchstsatzes der Verord-
nung. 
 
(2) Bei der erstmaligen Berufung in das Ehrenamt wird den Wehrführungen und ihren 
Stellvertretungen Dienstkleidung im erforderlichen Umfang zur Verfügung gestellt. In an-
gemessenen Zeitabständen und erforderlichem Umfang wird ihnen kostenloser Ersatz für 
ihre Dienstkleidung geleistet. Die Gemeindewehrführung erhält eine monatliche Abnut-
zungs- und Reinigungspauschale in Höhe des Höchstbetrages der Verordnung.  
 
 
 

§ 11 Zahlung, Wegfall und Kürzung  
von Aufwandsentschädigungen 

 
(1) Aufwandsentschädigungen in Form einer monatlichen Pauschale werden für die Zeit 
vom Tage des Amtsantritts bis zum Ablauf des Kalendermonats, in dem das Ehrenamt o-
der die ehrenamtliche Tätigkeit endet, monatlich im Voraus gezahlt. Besteht der Anspruch 
auf Aufwandsentschädigung nicht für einen vollen Kalendermonat, werden für jeden Tag 
ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung gezahlt. 
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(2) Übt die Empfängerin/der Empfänger einer Aufwandsentschädigung ein Ehrenamt oder 
eine ehrenamtliche Tätigkeit ununterbrochen länger als drei Monate nicht aus, wird für die 
über drei Monate hinausgehende Zeit keine Aufwandsentschädigung gewährt. Hat sie/er 
den Grund für die Nichtausübung selbst zu vertreten, entfällt der Anspruch auf Zahlung 
von Aufwands-entschädigung, sobald das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit nicht 
mehr ausgeübt wird. 
 
(3) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten darf keine Aufwandsentschädigung gezahlt wer-
den, solange ihnen die Führung der Dienstgeschäfte nach § 76 Landesbeamtengesetz 
verboten ist oder sie im Zusammenhang mit einem Disziplinarverfahren vorläufig des 
Dienstes enthoben 
sind. 
 
 

§ 12 Inkrafttreten 
 

Die Satzung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern tritt am rückwirkend zum 
17. Juni 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Entschädigung kommunaler Eh-
renämter in der Fassung vom 01. April 2003 außer Kraft. 

 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu geben. 
 
Rellingen, den 12. September 2013 
 
Gemeinde Borstel-Hohenraden 
Der Bürgermeister 
gez. Rahn 
 
 
 
 
 


